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(Nichtamtliche lesbare Fassung zur Änderungsordnung vom 27.01.2022)

Teil A  |  Allgemeine 
Regelungen

I.  |  Verwendung der Beiträge

§ 1  |  Pauschalen, Lohn/Gehalt

(1) Im Rahmen von Verträgen (zum Beispiel für Referen-
tinnen und Referenten für Hochschulpolitik; Helferinnen 
und Helfer bei Veranstaltungen) kann seitens der 
Studierendenschaft eine Pauschale gemäß § 3 Nr. 12 EStG 
gewährt werden.

(2) Die ausgezahlte aufwandsentschädigung soll einen 
Maximal betrag von 1200 € monatlich nicht übersteigen; 
Weiteres regelt die Geschäftsordnung des aSta. abwei-
chungen hiervon sind nur auf Beschluss des Studierenden-
parlaments in absprache mit dem Haushaltsausschuss 
möglich.

(3) Dem Präsidium des Studierendenparlaments kann eine 
Pauschale im Sinne des § 3 Nr. 12 EStG für die amtszeit 
gewährt werden. Die Verteilung der Pauschalen an die Mit-
glieder des Präsidiums erfolgt im Verhältnis der geleiteten 
bzw. protokollierten Sitzungen auf anweisung der oder des 
Vorsitzenden des Studierendenparlaments.

(4) Der Wahlleiterin oder dem Wahlleiter kann für die 
Erfüllung ihrer oder seiner aufgaben eine Pauschale im 
Sinne des § 3 Nr. 12 EStG gewährt werden.

(5) Der lokalen Wahlleiterin oder dem lokalen Wahlleiter 
kann für die Erfüllung ihrer oder seiner aufgaben eine 
Pauschale in Höhe von 100,00 EUR gewährt werden.

(6) Für die Tätigkeiten gemäß absatz 3 und 4 darf die 
jeweils ausgezahlte Summe in ihrer Höhe den Bedarfssatz 
gemäß § 13 absatz 1 Ziffer 2 und § 13 absatz 2 Ziffer 2 
Bundesausbildungsförderungsgesetz nicht übersteigen 
(Höchst betrag).

(7) Den vom Studierendenparlament bestellten Kassen-
prüfern oder Kassenprüferinnen kann für die Erfüllung 
ihrer aufgaben eine Pauschale in Höhe von 200 EUR pro 
Person gewährt werden.

(8) Die Zahlung von mehreren Pauschalen für denselben 
Zeitraum an eine Person ist unzulässig.

(9) Empfängerinnen und Empfänger von Pauschalen im 
Sinne § 3 Nr. 12 EStG müssen der Studierendenschaft 
bescheinigen, dass sie den Höchstbetrag nicht über-
schreiten.

(10) Die Kassenverwalterin oder der Kassenverwalter 
sowie die Sekretärin oder der Sekretär des aSta wird nach 

den für die Beschäftigten des Landes Nordrhein-Westfalen 
geltenden Bestimmungen (TV-L) angestellt.

§ 2  |  Bewirtschaftungsgeld

Zur Bewirtschaftung der Wählerinnen und Wähler bei 
Wahlen und Urabstimmungen kann der örtlichen Wahl-
leiterin oder dem örtlichen Wahlleiter ein Bewirtschaf-
tungsgeld von bis zu 100,00 EUR pro Wahlbezirk zur Ver-
fügung gestellt werden. Näheres regelt die örtliche 
Wahlleiterin oder der örtliche Wahlleiter.

§ 3  |  EES-Mittel (Erstsemester-
einführungsseminare)
(1) Den Fachschaften können Fördermittel für ihre EES 
ausgezahlt werden. Hierfür können Mittel vom aSta und 
von der Hochschule, nachfolgend Grundbetrag genannt, 
zur Verfügung gestellt werden. Diese Mittel sind zweck-
gebunden und können nur für die EES verwendet werden. 
Im Fall, dass die zentralen Qualitätsverbesserungsmittel  
(QV-Mittel) entfallen, werden keine EES-Mittel ausgezahlt.

(2) Es wird ein Sockelbetrag, der drei Viertel des Grund-
betrags beträgt, für die elf Fahrten (siehe absatz 6) gleich 
verteilt. Der Restbetrag, der ein Viertel des Grundbetrags 
beträgt, wird nach dem Einreichen aller Teilnehmerlisten 
an die Fachschaften ausgezahlt. Eine Kopie der anwesen-
heitsliste (siehe § 5 absatz 3) muss spätestens vierzehn 
Tage nach der Fahrt per E-Mail an das Finanzreferat 
geschickt werden. Die Originale müssen bei der nächsten 
Kassenprüfung abgegeben werden.

(3) Der Restbetrag wird wie folgt berechnet:
Die anzahl der teilnehmenden Erstsemester pro Fachschaft 
wird durch die anzahl aller teilnehmenden Erstsemester 
aller Fachschaften geteilt. Der sich hieraus ergebende 
Faktor wird mit dem Restbetrag multipliziert. Für die 
Berechnung der Zahlen werden die Listen der Fahrten aus 
dem gleichen Haushaltsjahr genommen.

(4) Es werden maximal 130 der teilnehmenden Studieren-
den des ersten Semesters pro Fachschaft pro Fahrt (siehe 
absatz 6) bezuschusst.

(5) Die Fachschaftsräte haben die Nachweispflicht über 
sämtliche Rechnungen wie beispielsweise
– Unterbringung,
– Verpflegung,
– anreise,
– die durch den Fachbereich oder die Fachbereiche 

getragenen Mittel.

(6) Die elf Fahrten setzen sich zusammen aus
– einer Fahrt pro Fachschaft im Wintersemester
– einer Fahrt der Fachschaft Wirtschaftswissenschaften 

im Sommersemester

(7) Die abschlussrechnung der EES muss spätestens Ende 
März des Folgejahres eingereicht werden.
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§ 4  |  Reisekosten

(1) In der Regel ist die Reisekostenerstattung vor antritt 
der Reise schriftlich beim aSta, dem Studierenden-
parlament oder dem Fachschaftsrat anzumelden. Reise-
kosten können erstattet werden, wenn der 
Studierendenschaft ein Nutzen aus den Reisen erwächst. 
Nur Fahrten ab einer Strecke von fünf Kilometern können 
als Reisekosten abgerechnet werden.

(2) Sie können nur erstattet werden, wenn

– die oder der Vorsitzende des aSta und die Finanz-
referentin oder der Finanzreferent zustimmt oder

– das Studierendenparlament dies beschließt oder

– der Fachschaftsrat dies beschließt.

(3) Fahrtkostenübernahmen für die Fahrten zu den 
Sitzungen des Studierendenparlaments werden über den 
aSta abgewickelt.

(4) Reisekosten sind binnen zwei Wochen nach Beendigung 
der Reise gemäß absatz 2 bei der Finanzreferentin oder 
dem Finanzreferenten bzw. der Kassenwartin oder dem 
Kassenwart der Fachschaft abzurechnen. Die entstandenen 
Kosten sind zu belegen.

(5) Für Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln werden 
maximal die Kosten der günstigsten zumutbaren Fahrkarte 
einschließlich der benötigten Zuschläge erstattet. Die 
Kosten für eine Ermäßigungsberechtigung können über-
nommen werden, wenn dadurch die Gesamtfahrtkosten im 
Haushaltsjahr reduziert werden. Die Übernahme bedarf 
der Genehmigung durch den aSta-Vorstand.

(6) Im Falle der Benutzung eines privaten Fahrzeugs 
beträgt die Kilometerpauschale 0,30 EUR/km; höchstens 
kann jedoch ein Betrag gemäß § 6 absatz 1 LRKG NRW 
erstattet werden. Die Erstattung wird für die kürzeste 
zumutbare Strecke gewährt.

(7) als Reisekosten können weiterhin Übernachtungs-
kosten bis 30,00 EUR pro Person und Nacht sowie Tagungs-
gebühren abgerechnet werden. Ist in den Tagungsgebühren 
keine Verpflegung enthalten, kann zusätzlich ein Ver-
pflegungsgeld bis zu 15,00 EUR pro Person und Tag 
geleistet werden; Rechnungen sind vorzulegen.

§ 5  |  Exkursionen und Seminare

(1) Bei Exkursionen, Seminaren und Tagungen können auf 
antrag an den aSta, das Studierendenparlament oder den 
Fachschaftsrat Reisekosten, Unterbringung, Verpflegung, 
sowie Kosten für das Programm übernommen werden. Von 
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern kann eine Eigen-
beteiligung erhoben werden. Für Reisekosten gelten die 
Bestimmungen des § 4.

(2) Sie können nur erstattet werden, wenn

– die oder der Vorsitzende des aSta und die Finanz-
referentin oder der Finanzreferent zustimmt oder

– das Studierendenparlament dies beschließt oder

– der Fachschaftsrat dies beschließt.

(3) Die Themenstellung der Veranstaltung muss mit den 
aufgaben der Studierendenschaft vereinbar sein.

(4) Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Seminaren und 
Exkursionen haben eine aktuelle Studienbescheinigung 
vorzuzeigen und sich unter angabe von Name, Matrikel-
nummer, anschrift und Unterschrift in eine Teilnahmeliste 
einzutragen. Diese ist den Belegen beizufügen.

§ 6  |  Bewirtungen

(1) Bewirtungen auf Kosten der Studierendenschaft sind 
nur zulässig, wenn sie sich aus den aufgaben oder Ver-
pflichtungen der Studierendenschaft ergeben.

(2) Eine Erstattung von Bewirtungskosten ist nur zulässig, 
wenn

– die oder der Vorsitzende des aSta und die Finanz-
referentin oder der Finanzreferent zustimmt oder

– das Studierendenparlament dies beschließt oder

– der Fachschaftsrat dies beschließt.

(3) Eine von den bewirteten Personen unterzeichnete Liste 
ist den Belegen beizufügen.

§ 7  |  Darlehen

(1) Zur Unterstützung studentischer Eigeninitiativen oder 
Selbsthilfemaßnahmen kann der aSta per Beschluss diesen 
mit absoluter Mehrheit Darlehen gewähren.

(2) Der Darlehensvertrag ist seitens der darlehensnehmen-
den Personen von mindestens drei Personen zu unter-
zeichnen, die gesamtschuldnerisch für den gewährten 
Betrag haften. Die Darlehenssumme darf 3.000,00 EUR 
nicht übersteigen.

(3) Die darlehensnehmenden Personen haben dem aSta 
jeweils eine Bescheinigung über ihren angemeldeten 
Wohnsitz bei der Hochschulverwaltung sowie ein staatlich 
anerkanntes Identitätsdokument vorzulegen.

(4) Die Rückzahlungspflicht darf nicht an Bedingungen 
geknüpft sein; der Darlehensvertrag muss ein Rück-
zahlungsdatum enthalten. Die Laufzeit des Darlehens darf 
ein Jahr nicht übersteigen.
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§ 8  |  Ausgaben von erheblicher 
Höhe

(1) angelegenheiten von grundsätzlicher oder erheblicher 
finanzieller Bedeutung sowie über- oder außertarifliche 
Leistungen und Verfügungen über das Vermögen oder Teile 
des Vermögens bedürfen, soweit sie nicht bereits im Haus-
haltsplan vorgesehen sind, der vorherigen Zustimmung 
des Studierendenparlaments.

(2) ausgaben oder Verpflichtungen, die 10 % der Ein nahmen 
des aSta aus Mitteln der Studierendenschaft gemäß § 5 
absatz 2 Buchstabe a) der Beitragsordnung übersteigen, 
bedürfen – unabhängig davon, ob diese Mittel im Haus-
haltsplan veranschlagt worden sind – der Genehmigung 
durch das Studierendenparlament mit der absoluten Mehr-
heit der Mitglieder.

§ 9  |  Längerfristige 
Verpflichtungen

(1) Maßnahmen, die die Studierendenschaft zur Leistung 
von ausgaben in künftigen Haushaltsjahren verpflichten 
können, sind nur zulässig, wenn das Studierenden-
parlament mit der absoluten Mehrheit seiner Mitglieder 
zugestimmt hat. Dies gilt nicht für Verpflichtungen, deren 
finanzielle auswirkungen gering sind, oder ausgaben, die 
zur aufrechterhaltung des laufenden Geschäftsbetriebs 
 erforderlich sind.

(2) Fachschaften können nur mit Zustimmung des 
Studierendenparlaments langfristige Verpflichtungen be-
schließen. Der aSta geht für die Fachschaft diese langfris-
tige Verpflichtung ein und zieht die erforderlichen Mittel 
von den Selbstbewirtschaftungsmitteln der Fachschaft ab.

§ 10  |  Bürgschaften

Bürgschaften oder Verpflichtungen in Garantie oder ähn-
lichen Verträgen dürfen nicht übernommen werden. Das 
Studierendenparlament kann im Rahmen der gesetzlichen 
aufgaben der Studierendenschaft mit der Mehrheit von 
zwei Dritteln seiner Mitglieder zur abwendung einem 
Mitglied der Studierendenschaft drohenden oder eingetre-
tenen Notlage die Übernahme von zeitlich befristeten und 
in der Höhe beschränkten Bürgschaften beschließen.

§ 11  |  Beitragspflichtige 
Mitgliedschaft

(1) Eine beitragspflichtige Mitgliedschaft der 
Studierendenschaft in einem Verein oder einer anderen In-
stitution bedarf der Zustimmung der einfachen Mehrheit 
der Mitglieder des Studierendenparlaments. Übersteigt der 
Jahresbeitrag die Höhe von 250,00 EUR, bedarf es der 
Zustimmung der absoluten Mehrheit der Mitglieder des 

Studierendenparlaments. Fachschaften können keine 
Mitglied schaften aufnehmen.

(2) Nur Mitgliedschaften in Vereinigungen, deren aufgaben 
mit denen der Studierendenschaft vereinbar sind, sind 
zulässig.

§ 12  |  Unterstützung von 
studentischen Eigeninitiativen

(1) Im Rahmen der aufgaben der Studierendenschaft 
können aktivitäten studentischer Eigeninitiativen aus 
einem zu diesem Zweck vorzusehenden Haushaltstitel 
unterstützt werden, sofern das Studierendenparlament 
oder der Fachschaftsrat auf Einzelantrag hin zugestimmt 
hat. Die Förderung durch den Fachschaftsrat kann nur 
gewährt werden, wenn keine gleichzeitige Förderung durch 
das Studierendenparlament besteht.

(2) Nicht zulässig ist die pauschale Förderung von allen 
Vorhaben einer studentischen Eigeninitiative, die Unter-
stützung von Wahlgemeinschaften sowie die Finanzierung 
von aktivitäten, deren Dauer über zwölf Monate hinaus-
gehen.

(3) Der Haushaltsausschuss nimmt Stellung zu den 
anträgen, die an das Studierendenparlament gestellt 
werden. Er prüft insbesondere, ob die formalen Voraus-
setzungen vorliegen und die Grundsätze der Wirtschaft-
lichkeit eingehalten werden. Er soll die antragstellende 
Eigen initiative dazu hören.

(4) Ein antrag, durch den die Höhe der finanziellen Unter-
stützung einer studentischen Eigeninitiative im laufenden 
Haushaltsjahr 10 % der im Haushaltsplan zur Unter stützung 
studentischer Eigeninitiativen vorgesehenen Mittel über-
steigt, bedarf der Zustimmung der absoluten Mehrheit der 
Mitglieder des Studierendenparlaments.

(5) Die Gewährung der Unterstützung erfolgt gegen 
Original belege. Wenn möglich sollen anschaffungen aus 
den Mitteln durch den aSta oder den Fachschaftsrat 
getätigt werden. Bewilligte Mittel, die nicht innerhalb von 
vier Monaten nach Bewilligung abgerufen werden, ver-
fallen. Diese Frist kann durch Beschluss des 
Studierendenparlaments über die Bewilligung auf bis zu 
zwölf Monate verlängert werden, falls die studentische Ei-
geninitiative dies vor Verfallen der bewilligten Mittel be-
antragt.

§ 13  |  Beteiligung an privat-
rechtlichen Unternehmen

(1) Die Studierendenschaft darf sich an einem privatrecht-
lichen Unternehmen nur beteiligen, wenn

1. ein wichtiges Interesse der Studierendenschaft vorliegt 
und sich der von der Studierendenschaft angestrebte 
Zweck nicht besser und wirtschaftlicher auf andere 
Weise erreichen lässt,



6 FH-MITTEILUNG NR. 8 / 2022  |  27. JaNUaR 2022

2. die Einzahlungsverpflichtung sowie die Haftung der 
Studierendenschaft auf einen bestimmten Betrag 
begrenzt ist,

3. die Studierendenschaft einen angemessenen Einfluss in 
den Entscheidungs- und aufsichtsgremien erhält.

(2) Die Beteiligung an einem privatrechtlichen Unter-
nehmen, eine Umwidmung des Gegenstands des Unter-
nehmens, die Veränderung des eingesetzten Kapitals oder 
des Haftungskapitals sowie eine Einschränkung von 
Einfluss rechten der Studierendenschaft bedürfen der 
Zustimmung von zwei Dritteln der Mitglieder des 
Studierendenparlaments.

(3) Die Studierendenschaft wird gegenüber dem Unter-
nehmen durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des 
aSta und die Finanzreferentin oder den Finanzreferenten 
vertreten.

§ 14  |  Vermietung

(1) Fahrzeuge des aSta können gegen Gebühr gemietet 
werden. Über jede Vermietung ist ein entsprechender Ver-
trag zu fertigen.

(2) Sollte es während des Mietverhältnisses des aSta-
Fahrzeugs zu einem Schaden kommen, so hat die Mieterin 
oder der Mieter die der Studierendenschaft daraus ent-
stehenden Kosten (z. B. Rabattverlust, Reparaturen etc.) zu 
tragen.

(3) Näheres regelt die Nutzungsordnung für aSta-Fahr-
zeuge; sie wird vom aSta beschlossen.

§ 15  |  Veränderung von 
Ansprüchen

(1) Der aSta darf ansprüche nur

1. stunden, wenn die sofortige Einziehung mit erheb-
lichen Härten für die anspruchsgegner verbunden wäre 
und der anspruch durch die Stundung nicht gefährdet 
wird; die Stundung soll gegen angemessene Verzinsung 
und in der Regel nur gegen Sicherheitsleistung gewährt 
werden,

2. niederschlagen, wenn feststeht, dass die Einziehung 
keinen Erfolg haben wird oder wenn die Kosten der 
Einziehung außer Verhältnis zur Höhe des anspruchs 
stehen,

3. erlassen, wenn die Einziehung nach Lage des einzelnen 
Falles für den anspruchsgegner eine besondere Härte 
bedeuten würde; das gleiche gilt für die Erstattung 
oder anrechnung von geleisteten Beiträgen und für die 
Freigabe von Sicherheiten.

(2) Entscheidungen nach absatz 1 trifft die Finanzreferen-
tin oder der Finanzreferent nach Zustimmung des Studie-
rendenparlamentes.

§ 16  |  Inventarverzeichnis

(1) Die Studierendenschaft führt ein Inventarverzeichnis 
über alle Gegenstände, deren anschaffungswert die Grenze 
der im Steuerrecht definierten geringwertigen Wirtschafts-
güter ohne Umsatzsteuer übersteigt und die keine Ver-
brauchsartikel sind.

(2) Das Finanzreferat führt das Inventarverzeichnis. Die 
anschaffungen der Fachschaften sind bei Eingang der 
Rechnungen beim Finanzreferat in das Inventarverzeichnis 
aufzunehmen.

(3) Eine Kopie der Originalrechnung aller inventarisierten 
Gegenstände ist in der anlage zu verwahren. Zu vermerken 
ist die Garantie und die Gewährleistungsdauer. Die inven-
tarisierten Gegenstände sind in der Reihenfolge der 
anschaffung durchzunummerieren.

(4) Inventarisierte Gegenstände dürfen nur gegen eine dem 
tatsächlichen Wert entsprechende Gegenleistung ver-
äußert werden. Gegebenenfalls hat eine öffentliche Ein-
holung von angeboten zu erfolgen.

(5) Die Entfernung eines inventarisierten Gegenstandes 
aus dem Besitz des aSta ist schriftlich zu begründen und 
zu den akten zu nehmen.

(6) Inventarisierte Gegenstände sind mit Etiketten mit 
Inventar nummer dauerhaft als Eigentum der 
Studierendenschaft zu kennzeichnen. Die Kassenwartin 
oder der Kassenwart des Fachschaftsrats ist für die an-
bringung der Etiketten auf Gegenständen im Fachschafts-
besitz zu ständig.

Teil B  |  Studierenden-
schaft

II.  |  Haushaltsplan

§ 17  |  Grundsätze

(1) Der Haushaltsplan und etwaige Nachträge werden unter 
Berücksichtigung des zur Erfüllung der aufgaben not-
wendigen Bedarfs durch den aSta für ein Haushaltsjahr 
aufgestellt und vom Studierendenparlament festgestellt. Er 
bildet die Grundlage der Verwaltung aller Einnahmen und 
ausgaben, für die Buchführung und Rechnungslegung.

(2) Einnahmen und ausgaben sind getrennt voneinander in 
voraussichtlicher Höhe zu veranschlagen.

(3) Für den gleichen Einzelzweck dürfen Mittel nicht an 
verschiedenen Stellen des Haushaltsplans veranschlagt 
werden.
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(4) Der Haushaltsplan hat in Einnahmen und ausgaben 
ausgeglichen zu sein.

§ 18  |  Veranschlagung der 
Einnahmen, Ausgaben und 
Stellen

(1) Der Haushaltsplan besteht aus Einnahme- und ausgabe-
titeln mit jeweils fester Zweckbestimmung. Die Einnahmen 
sind nach dem Entstehungsgrund, die ausgaben nach 
Zwecken getrennt den Titeln zuzuordnen und, soweit er-
forderlich, zu erläutern. Die Zuordnung ist so vor zunehmen, 
dass aus dem Haushaltsplan die Erfüllung der aufgaben 
der Studierendenschaft erkennbar ist. In dem Haushalts-
plan sind mindestens gesondert darzustellen:

1. bei den Einnahmen: Studierendenschaftsbeiträge, 
Semesterticketbeiträge, weitere zweckgebundene 
Beiträge, Darlehensrückflüsse, Einnahmen aus 
wirtschaftlicher Betätigung, Entnahme aus Rücklagen 
und auflösung von Rückstellungen,

2. bei den ausgaben: Personalausgaben, sächliche 
Verwaltungsausgaben, Zuwendungen an Stellen außer-
halb der Studierendenschaft, ausgaben für wirtschaft-
liche Betätigung, ausgaben aufgrund Semesterticket-
beiträgen und weiterer zweckgebundener Beiträge, 
Zuführung an Rücklagen und Bildung von Rück-
stellungen. 

Stellen für angestellte, arbeiterinnen und arbeiter sind in 
den Erläuterungen zu den Bezügen auszuweisen. Verpflich-
tungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. Im 
Haushalts plan kann bestimmt werden, dass Mehr- oder 
Mindereinnahmen, die in sachlichem Zusammenhang mit 
bestimmten ausgaben stehen, die betreffenden ausgaben-
sätze erhöhen oder vermindern.

(2) Die Titel sind mit einem ansatz (Betrag) auszubringen. 
Die ansätze sind in ihrer voraussichtlichen Höhe zu errech-
nen oder – soweit dies nicht aufgrund von Unterlagen 
möglich ist – sorgfältig zu schätzen. Einnahmen und 
ausgaben sind in voller Höhe und getrennt voneinander zu 
veranschlagen. Es dürfen weder Einnahmen von aus gaben, 
noch ausgaben von Einnahmen vorweg abgezogen werden.

(3) Mittel, die gemäß § 5 absatz 2 der Beitragsordnung für 
andere Institutionen als den aSta vorgesehen sind 
(Zuweisungen an das Sportreferat sowie die Mittel gemäß 
§ 5 absatz 2 Buchstaben b) und c) der Beitragsordnung) 
sind auf der Einnahmen- und der ausgabenseite in 
gleicher Höhe getrennt voneinander zu veranschlagen. Die 
Semester ticketbeiträge gemäß § 5 absatz 2 Buchstaben d), 
e) und f) sind in einem getrennten Haushalt – Semester-
tickethaushalt – auszuweisen.

(4) Mittel, die gemäß § 5 absatz 2 Buchstabe g) der 
Beitrags ordnung für Fachschaften vorgesehen sind, sind 
auf der Einnahmenseite in einer Summe, auf der aus-
gabenseite in gleicher Höhe getrennt nach den einzelnen 
Fachschaften zu veranschlagen. Die Zuweisungen für die 
Fachschaften können in der Form von Selbstbewirtschaf-

tungsmitteln erfolgen, diese sind dann ausdrücklich als zur 
Selbstbewirtschaftung bestimmt zu bezeichnen.

§ 19  |  Weiterleitung von 
zweckgebundenen Beiträgen

(1) Die im Haushalt gemäß § 5 absatz 2 der Beitrags-
ordnung zur zweckgebundenen Weiterleitung vorgesehe-
nen Mittel sind nach Inkrafttreten des Haushaltsplans an 
die betreffenden Institutionen weiterzuleiten, sobald dem 
aSta die dafür notwendigen Mittel im Rahmen der 
abschlags zahlungen seitens der Hochschule zugegangen 
sind. Sie gelten damit für die Studierendenschaft rech-
nungsmäßig als abgewickelt.

(2) ausgaben zur Weiterleitung, die auf zweckgebundenen 
Einnahmemitteln beruhen, sind erst nach Eingang und erst 
dann zu zahlen, wenn der Zweck zur Erfüllung ansteht. Die 
zugehörigen Titel sind im Haushaltsplan gesondert zu 
kennzeichnen.

(3) Darüber hinaus zur Weitergabe an Dritte vorgesehene 
Mittel müssen im Haushaltsplan gesondert ausgewiesen 
werden.

§ 20  |  Überschuss oder 
Fehlbetrag

(1) Ein voraussichtlicher Überschuss des ablaufenden 
Haushaltsjahres ist im folgenden Haushaltsplan als 
Einnahme, ein voraussichtlicher Fehlbetrag als ausgabe zu 
veranschlagen.

(2) Der tatsächliche Überschuss oder Fehlbetrag aufgrund 
des Rechnungsergebnisses ist den veranschlagten Beträgen 
nach absatz 1 gegenüber zu stellen. Weicht die Differenz 
um mehr als zwei von Hundert von den im Haushaltsplan 
veranschlagten Gesamteinnahmen ab, so ist sie unverzüg-
lich in einen Nachtrag zum Haushaltsplan des laufenden 
Haushaltsjahres einzustellen.

§ 21  |  Gegenseitig 
deckungsfähige Titel

Ist eine genaue Veranschlagung in Titeln ähnlicher Zweck-
bestimmung zum Zeitpunkt der Feststellung des Haus-
haltsplans noch nicht übersehbar, so können diese Titel als 
gegenseitig deckungsfähig ausgewiesen werden. Dies hat 
im Haushaltsplan durch ausdrücklichen Vermerk zu 
geschehen.

§ 22  |  Nachtragshaushalt

Die Änderung eines vom Studierendenparlament bereits 
rechtskräftig festgestellten Haushaltsplanes ist nur durch 
einen Nachtragshaushalt möglich. Bei dessen aufstellung 
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finden dieselben Bestimmungen wie für die erstmalige 
aufstellung des Haushaltsplans anwendung, soweit diese 
Ordnung nichts anderes vorsieht.

§ 23  |  Bedeutung des 
Haushaltsplans gegenüber 
Dritten

Durch den Haushaltsplan werden ansprüche oder Verbind-
lichkeiten Dritter gegenüber der Studierendenschaft weder 
begründet noch aufgehoben.

III.  |  Feststellung des 
Haushaltsplans

§ 24  |  Aufstellung des 
Haushaltsplans

(1) Der Entwurf des Haushaltsplans wird vom aSta auf-
gestellt. Die Finanzreferentin oder der Finanzreferent legt 
ihn dem Haushaltsausschuss vor und bringt ihn anschlie-
ßend zur Beratung in das Studierendenparlament ein.

(2) Wird der Entwurf des Haushaltsplans vom Studieren-
denparlament abgelehnt, so hat der aSta unverzüglich 
einen neuen Entwurf aufzustellen.

§ 25  |  Beratung im 
Haushaltsausschuss

(1) Der Entwurf des Haushaltsplans ist spätestens sechs 
Wochen vor Beginn des Haushaltsjahres, der Entwurf eines 
Nachtrags spätestens zwei Wochen vor der ersten Bera-
tung im Studierendenparlament dem Haushaltsausschuss 
zur Stellungnahme für die Beschlussfassung im Studie-
rendenparlament vorzulegen. Für die Stellungnahme ist 
eine angemessene Frist einzuräumen. Sondervoten einzel-
ner Mitglieder sind möglich.

(2) Die Finanzreferentin oder der Finanzreferent hat bei 
der Beratung im Haushaltsausschuss den Entwurf des 
Haushaltsplans zu erläutern.

§ 26  |  Beratung im 
Studierendenparlament

(1) Unverzüglich nach Behandlung des Entwurfs des Haus-
haltsplans im Haushaltsausschuss wird er von der Finanz-
referentin oder vom Finanzreferenten zur Beratung in das 
Studierendenparlament eingebracht. Die Stellungnahme 
des Haushaltsausschusses und etwaige Sondervoten sind 
beizufügen.

(2) Der Entwurf des Haushaltsplans ist im Studierenden-
parlament in zwei Lesungen zu beraten. Die Beratung muss 
in zwei verschiedenen Sitzungen des Studierenden-
parlamentes erfolgen.

(3) Die Finanzreferentin oder der Finanzreferent hat bei 
der Beratung im Studierendenparlament den Entwurf des 
Haushaltsplans zu erläutern.

(4) Der Haushaltsplan wird vom Studierendenparlament in 
zweiter Lesung mit einfacher Mehrheit festgestellt.

§ 27  |  Veröffentlichung, 
Inkrafttreten

(1) Der festgestellte Haushaltsplan sowie die Stellung-
nahme des Haushaltsausschusses zuzüglich etwaiger 
Sonder voten werden innerhalb von zwei Wochen dem 
Rektorat zur Kenntnisnahme zugeleitet.

(2) Der Haushaltsplan und etwaige Nachträge sind unver-
züglich nach ihrer Feststellung, frühestens jedoch zwei 
Wochen nach ihrer Vorlage an das Rektorat, öffentlich 
inner halb der Studierendenschaft bekanntzumachen.

(3) Der Haushaltsplan oder Nachträge treten am Tage nach 
ihrer Veröffentlichung in Kraft, frühestens jedoch mit 
Beginn des Haushaltsjahres, für das diese aufgestellt 
worden sind.

IV.  |  Ausführung des 
Haushaltsplans

§ 28  |  Finanzreferentin, 
Finanzreferent

(1) Die Finanzreferentin oder der Finanzreferent bewirt-
schaftet die Einnahmen und ausgaben der 
Studierendenschaft. Sie oder er ist für die Einhaltung der 
Bestimmungen dieser Ordnung verantwortlich.

(2) ausgaben sowie aufträge im Namen und für Rechnung 
der Studierendenschaft bedürfen der vorherigen anmel-
dung bei der Finanzreferentin oder dem Finanzreferenten. 
Sieht sie oder er angezeigte ausgaben als nicht notwendig 
oder mit den aufgaben der Studierendenschaft nicht ver-
einbar an, so kann sie oder er im Einvernehmen mit der 
oder dem Vorsitzenden des aSta die Unterlassung ver-
langen. Dies ist zu begründen.

(3) Hält die Finanzreferentin oder der Finanzreferent durch 
die auswirkungen eines Beschlusses des aSta oder des 
Studierendenparlaments die finanziellen oder wirtschaft-
lichen Interessen der Studierendenschaft für gefährdet, so 
kann sie oder er verlangen, dass das Organ, das den 
Beschluss gefasst hat, unter Beachtung der auffassung der 
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Finanzreferentin oder des Finanzreferenten erneut über 
die angelegenheit berät und beschließt. Das Verlangen hat 
aufschiebende Wirkung.

§ 29  |  Bevollmächtigung von 
Vertreterinnen und Vertretern

(1) Die Finanzreferentin oder der Finanzreferent kann im 
Rahmen einer geordneten und jederzeit übersichtlichen 
Wirtschaftsführung weitere Mitglieder des aSta mit 
der  Wahrnehmung einzelner Befugnisse schriftlich 
beauftragen. Hierunter fällt auch das Unterzeichnen von 
Kassenanordnungen. Bevollmächtigte Personen dürfen 
nicht zugleich für die Konten der Studierendenschaft 
zeichnungsberechtigt sein.

(2) Die Bevollmächtigung hat schriftlich zu erfolgen und ist 
von der bevollmächtigten Person und von der oder dem 
Vorsitzenden des aSta gegengezeichnet zu den akten zu 
nehmen.

(3) Die Bevollmächtigung endet

1. unmittelbar durch schriftlichen Widerruf des 
Finanzreferenten oder der Finanzreferentin,

2. durch ablauf einer gesetzten Frist,

3. mit ausscheiden aus dem aSta,

4. mit dem Ende der amtszeit der Finanzreferentin oder 
des Finanzreferenten,

5. durch Verlust der Geschäftsfähigkeit.

(4) Die Finanzreferentin oder der Finanzreferent ist für 
Handlungen der bevollmächtigten Person mitverantwort-
lich.

§ 30  |  Kassenanordnungen

(1) Kassenanordnungen sind von der Finanzreferentin oder 
dem Finanzreferenten und einer bevollmächtigten Person 
gemäß § 29 zu unterzeichnen. Mit der Unterzeichnung der 
Kassenanordnung über nehmen die Unterzeichnerinnen 
und die Unterzeichner die Verantwortung dafür, dass

1. offensichtlich erkennbare Fehler in der Kassen-
anordnung nicht enthalten sind,

2. die in der Kassenanordnung enthaltenen angaben 
sachlich und rechnerisch richtig sind,

3. der Titel richtig bezeichnet ist, und

4. ausgabemittel in der vorgesehenen Höhe zur 
Verfügung stehen.

(2) Mit der Feststellung der rechnerischen Richtigkeit ist 
ein anderes Mitglied des aSta, eine angestellte oder ein 
angestellter der Studierendenschaft zu beauftragen; die 
oder der Beauftragte darf nicht zugleich Kassenverwalte-
rin oder Kassenverwalter sein.

(3) Die Kassenanordnung muss gegebenenfalls im 
Zusammen hang mit den ihr beigefügten Unterlagen 
Zweck  und anlass der Zahlung begründen und eine 
Prüfung ohne Rückfragen ermöglichen.

§ 31  |  Über- und 
außerplanmäßige Ausgaben

(1) ausgaben, die über den ansatz eines Titels hinausgehen 
(überplanmäßige ausgaben) oder die unter keine Zweck-
bestimmung des Haushaltsplans fallen (außerplanmäßige 
ausgaben), dürfen erst geleistet werden, wenn ein Nach-
trag zum Haushaltsplan in Kraft getreten ist.

(2) Dies gilt nicht für unabweisbare ausgaben, insbeson-
dere für ausgaben, die zur sparsamen Fortführung der 
Verwaltung erforderlich sind, sofern die Mehrausgaben an 
anderer Stelle des Haushalts eingespart werden. Die 
Finanz referentin oder der Finanzreferent hat dem Studie-
rendenparlament hiervon unverzüglich, spätestens jedoch 
rechtzeitig vor ablauf des Haushaltsjahres schriftlich 
Kenntnis zu geben. Bei der aufstellung des Nachtrags zum 
Haushaltsplan haben diese ausgaben Vorrang.

§ 32  |  Einhaltung des 
Haushaltsplans

ausgabemittel sind nur in Übereinstimmung mit der 
Zweckbindung der Titel zu verausgaben. Ist die Zuordnung 
von ausgaben zweifelhaft, so hat die Verbuchung in Gänze 
in einem der sich anbietenden Titel zu erfolgen. Eine 
Verbuchung an verschiedenen Stellen des Haushaltsplans 
ist in keinem Fall zulässig.

§ 33  |  Vorläufige 
Haushaltsführung

(1) Grundlage für die Haushaltsführung vor Inkrafttreten 
des Haushaltsplans (vorläufige Haushaltsführung) sind die 
ansätze des Vorjahres; von diesen darf für jeden Monat 
der vorläufigen Haushaltsführung ein Zwölftel in anspruch 
genommen werden.

(2) Sieht der Entwurf des Haushaltsplans niedrigere 
ansätze gegenüber den ansätzen des Vorjahres vor, so ist 
bei der vorläufigen Haushaltsführung von diesen auszu-
gehen.

(3) Neue Personalstellen sowie neue Haushaltstitel dürfen 
erst nach Inkrafttreten des Haushalts in anspruch genom-
men werden.

§ 34  |  Rücklagen

(1) Die Studierendenschaft ist zur Unterhaltung von Rück-
lagen verpflichtet.
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(2) Die Studierendenschaft hat zur Gewährleistung einer 
ordnungsgemäßen Erfüllung ihrer aufgaben eine Betriebs-
mittelrücklage zu unterhalten. Sie beträgt mindestens 
fünf  vom Hundert der im Haushaltsplan veranschlagten 
Einnahmen aus nicht zweckgebundenen Beiträgen der 
 Studierenden gemäß § 5 absatz 2 Buchstabe a) der 
Beitrags ordnung abzüglich der vertraglich festgelegten 
 Zuweisungen an das Sportreferat.

(3) Soweit erforderlich, ist

1. für Vermögensgegenstände von größerem Wert, die 
nach alter, Verbrauch, oder aus sonstigen Gründen 
jeweils ersetzt werden, eine Erneuerungsrücklage,

2. für Vermögensgegenstände, deren Bestand nach 
wachsendem Bedarf erweitert werden muss, sowie 
für besondere Vorhaben eine Erweiterungs- und 
Sonderrücklage anzusammeln. Die ansammlung von 
Erweiterungs- und Sonderrücklagen ist erforderlich, 
wenn die ausgaben aus Mitteln des Haushalts 
voraussichtlich nicht bestritten werden können.

(4) Die Zuführung in Rücklagen und die Entnahme aus 
Rücklagen sind im Haushaltsplan zu veranschlagen.

(5) Die Rücklagen sind bei Kreditinstituten in einer gegen 
Missbrauch gesicherten Form anzulegen.

(6) Zinsen aus Rücklagebeständen sind im Haushaltsplan 
zu veranschlagen. Sie fließen nicht den Rücklagen zu, 
sondern sind als Einnahmen nachzuweisen.

§ 35  |  Kreditaufnahme

(1) Kassenverstärkungskredite dürfen bis zur Höhe von 
einem Zwölftel der im Haushaltsplan veranschlagten 
Einnahmen, höchstens jedoch bis zum Betrag von 
25.000,00 EUR in anspruch genommen werden. Das 
Studierenden parlament kann im Beschluss über die Fest-
stellung des Haushaltsplans eine niedrigere Höchstgrenze 
festlegen.

(2) Für die Beschaffung von Vermögensgegenständen, für 
die eine Rücklage nach § 34 absatz 3 Nummer 1 nicht in 
dem benötigten Umfang angesammelt worden ist und aus 
Mitteln des Haushalts nicht bestritten werden können, 
dürfen Kredite nur dann aufgenommen werden, wenn

1. das Studierendenparlament der Kreditaufnahme mit 
der absoluten Mehrheit seiner Mitglieder zugestimmt 
hat, und

2. die Summe der Kreditverpflichtungen für 
Beschaffungen die Höchstgrenze nach absatz 1 nicht 
übersteigt.

(3) andere Kredite dürfen nicht aufgenommen werden.

V.  |  Kassenführung

§ 36  |  Kassenverwalterin, 
Kassenverwalter

(1) Der aSta ernennt eine Kassenverwalterin oder einen 
Kassenverwalter. Die zu ernennende Person muss über die 
zur Erfüllung ihrer aufgaben erforderlichen Kenntnisse der 
Buchhaltung verfügen. Sie soll kein Mitglied eines Organs 
oder Gremiums der studentischen Selbstverwaltung sein.

(2) Die Kassenverwalterin oder der Kassenverwalter ist 
nicht berechtigt, ohne ausdrückliche Erlaubnis der Finanz-
referentin oder des Finanzreferenten gegenüber Dritten 
auskünfte über das Kassenwesen oder den Kassenstand zu 
erteilen.

(3) Der aSta kann für abgegrenzte aufgabengebiete, die in 
der Ernennung ausdrücklich zu bestimmen sind, weitere 
Kassenverwalterinnen und Kassenverwalter ernennen. Die 
Ernennung hat befristet zu erfolgen; sie endet spätestens 
mit der amtszeit der Finanzreferentin oder des Finanz-
referenten. absätze 1 und 2 gelten entsprechend.

(4) Die Kassenverwalterinnen und Kassenverwalter sind 
der Finanzreferentin oder dem Finanzreferenten rechen-
schaftspflichtig.

(5) Die Kassenverwalterin oder der Kassenverwalter hat 
der Finanzreferentin oder dem Finanzreferenten unver-
züglich nach ablauf jedes Monats eine nach dem Haushalt 
gegliederte Übersicht über die Einnahmen und ausgaben 
vorzulegen.

§ 37  |  Zahlungsverkehr

(1) Zahlungen dürfen nur von der Kassenverwalterin und 
vom Kassenverwalter und nur aufgrund schriftlicher 
Kassen anordnung geleistet werden. Einzahlungen sind 
auch dann anzunehmen, wenn eine schriftliche anordnung 
nicht vorliegt. Die anordnung ist nachträglich zu erteilen.

(2) Vor der Begleichung sind Rechnungen durch die Finanz-
referentin oder den Finanzreferenten auf ihre Richtigkeit 
zu überprüfen. Lieferscheine sind zu diesem Zweck bis zur 
Begleichung der zugehörigen Rechnung aufzubewahren. 
Ergeben sich gegen die Richtigkeit einer Rechnung keine 
Beanstandungen, so sind sie binnen der Frist zu be gleichen, 
in welcher Skonto gewährt wird. Nur in dem Fall, dass über 
die Richtigkeit einer Rechnung Zweifel bestehen, ist eine 
Unterlassung bis zum Beginn der Mahnfristen und darüber 
hinaus zulässig.

(3) Der Zahlungsverkehr wird bar über die Kasse und über 
bis zu fünf Konten bei Kreditinstituten abgewickelt. 
Weitere Konten dürfen nur für die kurzfristige anlage von 
Festgeldern unterhalten werden. Für das Semesterticket ist 
ein weiteres Konto zu unterhalten. Die jeweiligen Zins-
gewinne stehen der Studierendenschaft zu. Für andere 
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zweckgebundene Beiträge können weitere gesonderte 
Konten unterhalten werden. Für die Konten sind zeich-
nungsberechtigt:

1. die Kassenverwalterin oder der Kassenverwalter,

2. die oder der Vorsitzende des aSta,

3. die Finanzreferentin oder der Finanzreferent,

4. ein weiteres vom aSta zu benennendes Mitglied.

Die Zeichnungsberechtigung darf nur von zwei der 
genannten Personen gemeinsam ausgeübt werden.

(4) Das Bargeld soll nicht den Betrag überschreiten, der an 
den nächsten fünf Tagen für die voraussichtlich zu leisten-
den auszahlungen oder als Wechselgeld erforderlich ist.

(5) Über jede Bareinzahlung ist der Einzahlerin oder dem 
Einzahler eine Quittung auszustellen, soweit der Nachweis 
der Einzahlung nicht in anderer Form sichergestellt ist. 
Über jede Barauszahlung ist von der Empfängerin oder 
vom Empfänger eine Quittung zu verlangen. Für 
Einzahlungs quittungen sind fortlaufend nummerierte 
Quittungs blöcke zu verwenden; die Durchschriften der 
Quittungen bleiben in den Blöcken. Bei Einnahmen, die 
nach der Entscheidung der Finanzreferentin oder des 
Finanz referenten listenmäßig erfasst werden, tritt an die 
Stelle der Einzelquittung die Unterschrift der Einzahlerin 
oder des Einzahlers in der Liste als Einzahlungs bestätigung.

(6) Zahlungsmittel, Überweisungsaufträge und Scheckhefte 
sowie Sparbücher sind von der Kassenverwalterin oder 
vom Kassenverwalter unter Verschluss zu halten.

§ 38  |  Buchführung

(1) Über die Zahlungen ist sowohl nach der Zeitfolge als 
auch nach der im Haushaltsplan vorgesehenen Ordnung 
Buch zu führen. Die nach § 37 absatz 1 Satz 2 angenomme-
nen Beträge, die einem Titel noch nicht zugeordnet werden 
können, sowie Kassenverstärkungskredite sind als 
 Verwahrungen nachzuweisen. Die Zahlungen sind für das 
Haushaltsjahr zu buchen, in dem sie eingegangen oder 
geleistet worden sind.

(2) Die Kassenanordnungen sind nach Titeln getrennt fort-
laufend zu nummerieren und in der Reihenfolge der 
Buchungen zu ordnen. Jeder Kassenanordnung sind die 
zugehörigen Zahlungsbelege beizufügen.

(3) Die Kassenverwalterin oder der Kassenverwalter hat 
den Kassen-Ist-Bestand mindestens einmal monatlich zu 
ermitteln und dem Kassen-Soll-Bestand gegenüber-
zustellen. Es ist ersichtlich zu machen, wie sich der 
Kassen-Ist-Bestand aus Bargeld und den Guthaben auf den 
Konten zusammensetzt. Der Kassen-Soll-Bestand ist der 
Unterschiedsbetrag zwischen den Summen der gebuchten 
Einzahlungen und auszahlungen.

(4) Belege, Kassenbücher, Kontoauszüge und Quittungs-
blöcke sind nach abschluss des Haushaltsjahres fünf Jahre 
lang geordnet und sicher aufzubewahren.

§ 39  |  Rechnungsergebnis

(1) Innerhalb eines Monats nach Ende des Haushaltsjahres 
stellt die Kassenverwalterin oder der Kassenverwalter das 
Rechnungsergebnis auf. Es besteht aus einer Zusammen-
stellung der Ist-Einnahmen und der Ist-ausgaben im 
Haushalts jahr nach der im Haushaltsplan vorgesehenen 
Ordnung sowie dem sich daraus ergebenden kassen-
mäßigen Überschuss oder Fehlbetrag.

(2) Dem Rechnungsergebnis ist eine Vermögensübersicht 
beizufügen, die insbesondere die Höhe und die Verände-
rung der Rücklagen sowie eine auflistung der im Haushalts-
jahr veräußerten Sachen und Rechte enthält.

(3) Das Rechnungsergebnis ist unverzüglich den Kassen-
prüfern, dem Haushaltsausschuss und dem Studierenden-
parlament zuzuleiten sowie hochschulöffentlich bekannt 
zu machen.

VI.  |  Kassenprüfung

§ 40  |  Kassenprüferin, 
Kassenprüfer

(1) Für jedes Haushaltsjahr sollen zwei Kassenprüferinnen 
oder Kassenprüfer bestellt werden. Sie werden vom 
Studierenden parlament zu Beginn des Haushaltsjahres mit 
einfacher Mehrheit gewählt.

(2) Die Kassenprüferinnen und Kassenprüfer dürfen wäh-
rend des Prüfungszeitraums weder dem aSta angehören 
oder in einem Beschäftigungsverhältnis mit ihm stehen, 
noch mit der ausführung von Zahlungen betraut sein. 

§ 41  |  Verfahren der Prüfung

(1) Die Kassenprüfung ist mindestens einmal jährlich 
unvermutet durchzuführen. Sie dient dem Zweck fest-
zustellen, ob insbesondere

1. der Kassen-Ist-Bestand mit dem Kassen-Soll-Bestand 
übereinstimmt,

2. die Buchungen nach der Zeitfolge mit den Buchungen 
nach der im Haushaltsplan vorgesehenen Ordnung 
übereinstimmen,

3. die erforderlichen Kassenanordnungen vorhanden sind 
und

4. die Vordrucke für Schecks und die Quittungsblöcke 
vollständig vorhanden sind.

(2) Die Finanzreferentin oder der Finanzreferent und die 
Kassenverwalterin oder der Kassenverwalter sind ver-
pflichtet, bei der Kassenprüfung anwesend zu sein. Sie 
haben die Fragen der Kassenprüferinnen und Kassenprüfer 
nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten.
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(3) Über die Kassenprüfung ist eine Niederschrift anzu-
fertigen. In diese sind der Kassenbestand und etwaige 
Mängel aufzunehmen. Die Niederschrift ist dem Haushalts-
ausschuss zuzuleiten.

§ 42  |  Jahresabschlussprüfung

(1) Binnen vier Wochen nach Feststellung des Rechnungs-
ergebnisses gemäß § 39 ist eine weitere Kassenprüfung 
als  Jahresabschlussprüfung durchzuführen. Die Jahres-
abschlussprüfung dient darüber hinaus dem Zweck fest-
zustellen, ob das Rechnungsergebnis richtig aufgestellt 
worden ist. Die Niederschrift über diese Prüfung ist recht-
zeitig dem Haushaltsausschuss als Grundlage für die von 
diesem abzugebende Stellungnahme vorzulegen.

(2) Die richtige Übertragung des Fehlbetrages oder Über-
schusses sowie der nicht abgewickelten Verwahrungen ist 
von den Kassenprüferinnen und Kassenprüfern zu beschei-
nigen.

(3) Der aSta kann frühestens entlastet werden

1. einen Monat nach Vorlage des Rechnungsergebnisses 
beim Haushaltsausschuss,

2. zwei Wochen nach der hochschulöffentlichen 
Bekanntmachung des Rechnungsergebnisses,

3. nach Vorlage der Niederschrift über die Jahres-
abschlussprüfung beim Studierendenparlament,

4. nach Stellungnahme des Haushaltsausschusses zum 
Rechnungsergebnis und zur Jahresabschlussprüfung.

§ 43  |  Befugnisse des 
Haushaltsausschusses

(1) Der Haushaltsausschuss nimmt Stellung zum Haushalts-
plan der Studierendenschaft und zum Rechnungsergebnis. 
Er nimmt weiterhin Stellung zu finanzwirksamen anträgen 
an das Studierendenparlament.

(2) Der Haushaltsausschuss kann jederzeit auskunft über 
die Haushaltsführung verlangen. Jedem Mitglied des Haus-
haltsausschusses ist auf Wunsch binnen vierzehn Tagen 
Einsicht in die Finanzunterlagen des aSta zu geben.

(3) Bedenken gegen die Haushaltsführung hat der 
Haushalts ausschuss unverzüglich dem aSta und dem 
Studierenden parlament mitzuteilen.

(4) Zu Beschlüssen und Stellungnahmen des Haushalts-
ausschusses sind Sondervoten einzelner Mitglieder mög-
lich. Die Sondervoten sind dem Studierendenparlament zur 
Kenntnis zu bringen.

§ 44  |  Prüfung der Kassen von 
Empfängern zweckgebundener 
Studierendenschaftsbeiträge

(1) Die Finanzreferentin oder der Finanzreferent des aSta 
sowie die Kassenprüferinnen und Kassenprüfer haben 
jeder zeit das Recht zur Prüfung der Kassen von Empfänge-
rinnen und Empfängern zweckgebundener Studierenden-
schaftsbeiträge nach § 5 absatz 2 der Beitragsordnung. Sie 
können die Beseitigung von Mängeln verlangen. Mindes-
tens einmal jährlich ist eine unvermutete Kassenprüfung 
durchzuführen.

(2) Werden die Mängel nicht beseitigt, so kann die Finanz-
referentin oder der Finanzreferent des aSta weitere 
Zahlungen zurückhalten. Das Studierendenparlament ist zu 
informieren und kann der Zurückhaltung mit der absoluten 
Mehrheit seiner Mitglieder widersprechen.

(3) Bestehende Rechte anderer Personen auf Prüfung der 
betreffenden Kassen bleiben unberührt.

§ 45  |  Rechnungsprüfung durch 
staatliche Stellen

Die Haushalts- und Wirtschaftsführung der 
Studierendenschaft unterliegt der Prüfung durch den Lan-
desrechnungshof und der Vorprüfung durch die zuständi-
gen staatlichen Stellen.

Teil C  |  Fachschaften

§ 46  |  Selbstbewirtschaftungs-
mittel

(1) Von den im Haushalt gemäß § 5 Buchstabe g) der 
Beitrags ordnung für die Fachschaften vorgesehenen 
Selbst bewirtschaftungsmitteln werden zwei Drittel der 
Gesamt summe für die einzelnen Fachschaften nach Höhe 
der Mitgliederzahl vorgesehen (Pro-Kopf-Betrag). Das 
 verbleibende Drittel wird zu gleichen Teilen (Sockelbetrag) 
für alle Fachschaften vorgesehen.

(2) Die Zuweisung erfolgt nach Prüfung des Haushalts-
abschlusses durch die Finanzreferentin oder den Finanz-
referenten des aSta und wird nach Inkrafttreten des Haus-
haltsplanes der Studierendenschaft an die Fachschaften 
weitergeleitet, sobald dem aSta die dafür notwendigen 
Mittel im Rahmen der abschlagszahlungen seitens der 
Hochschule zugegangen sind. Sie gelten damit für die 
Studierendenschaft rechnungsmäßig als abgewickelt.

(3) Ist in einer Fachschaft keine Kassenwartin und kein 
Kassenwart gewählt, so werden die Mittel der betreffen-
den Fachschaft hilfsweise von der Finanzreferentin oder 
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dem Finanzreferenten des aSta für die Belange dieser 
Fachschaft verwaltet und verausgabt. Sobald eine Kassen-
wartin oder ein Kassenwart gewählt ist, werden die 
verbliebenen Mittel auf anforderung unverzüglich an die 
Fachschaft weitergeleitet.

§ 47  |  Konten und Kassen

(1) Das Konto der Fachschaft muss ein Unterkonto des 
aSta sein. Die Zeichnungsberechtigung obliegt der Kassen-
wartin oder dem Kassenwart und ihrer oder seiner Stell-
vertretung und der oder dem Vorsitzenden des Fach-
schaftsrat. Falls keine Kassenwartin und kein Kassenwart 
im amt ist, obliegt die Zeichnungsberechtigung dem aSta. 
Bei fahrlässigem Handeln der Kassenwartin oder des 
Kassen warts oder ihrer bzw. seiner Stellvertretung kann 
die Finanzreferentin oder der Finanzreferent des aSta das 
Konto der Fachschaft sperren lassen. Bei einer Sperrung ist 
der aSta-Vorstand und das Studierendenparlament unver-
züglich zu unterrichten.

(2) Über das Fachschaftskonto können die Kassenwarte der 
Fachschaftsräte Überweisungen bis zu 999,99  EUR tätigen.

(3) Die Fachschaft kann zusätzlich zu ihrem Konto eine 
Barkasse führen. Jede weitere Barkasse ist eine Unter-
kasse der Barkasse. Die Kassen sind angemessen zu 
sichern. Für jede Kasse muss ein Kassenbuch geführt 
werden, in dem jede Transaktion unveränderlich fest-
gehalten wird. Jede Unterkasse darf maximal 500,00 EUR 
umfassen und muss mit dem jeweiligen aktuellen Kassen-
buch als Beleg für die Einnahme in die Barkasse der Fach-
schaft gebucht werden. Jede Unterkasse muss einem 
eindeutigen Zweck zugeordnet werden. Einrichtung und 
auflösung von Barkassen obliegen der Kassenwartin oder 
dem Kassenwart und werden in die Bücher eingetragen. 
Zum abschluss der Legislatur und/oder mit auflösung des 
Fachschaftsrats müssen alle Unterkassen in die Barkasse 
gebucht werden.

§ 48  |  Kassenprüfung

(1) Die Kassenprüfung der Fachschaften soll monatlich 
erfolgen und wird durch das Finanzreferat des aSta durch-
geführt.

(2) Das Finanzreferat des aSta führt eine Jahresabschluss-
prüfung für die Fachschaften durch und ist für diese 
verantwortlich. Die Jahresabschlussprüfung wird nach 
Ende des Haushaltsjahres durchgeführt und der Bericht 
dem Fachschaftsrat zur Verfügung gestellt.

(3) Darüber hinaus führt das Finanzreferat des aSta eine 
abschlussprüfung für die Fachschaften durch und ist für 
diese verantwortlich. Die abschlussprüfung wird zum Ende 
einer Legislatur und/oder nach auflösung des Fachschafts-
rates durchgeführt. Hierüber ist ein Kassenprüfbericht 
anzufertigen, welcher dem Fachschaftsrat zur Verfügung 
gestellt und auf der folgenden Fachschaftsvollversamm-
lung vor der Entlastung der nach § 47 absatz 1 zeichnungs-

berechtigten Personen, durch das Finanzreferat des aSta 
vorgestellt wird.

(4) Die Prüfung dient dem Zweck festzustellen, ob

1. der Kassen-Ist-Bestand mit dem Kassen-Soll-Bestand 
übereinstimmt,

2. alle Transaktionen ausreichend belegt worden sind und

3. die Kassenbücher vollständig und fehlerfrei sind.

§ 49  |  Buchführung & 
Berichtswesen

(1) Jede Einnahme oder ausgabe der Fachschaft ist zu 
belegen. als Beleg gelten ausschließlich Rechnungen, die 
dem § 14 UStG entsprechen, und auf „Name der Fachschaft“ 
ausgestellt wurden, Kassenbons, und Einzahlungsbelege. 
alle Belege müssen die enthaltene Umsatzsteuer aus-
weisen.

(2) Jeder Beleg ist zur übersichtlichen Ordnung an ein 
Deckblatt zu heften und von beiden Kassenwartinnen oder 
Kassenwarten zu unterzeichnen. alle Felder des Deckblatts 
sind auszufüllen. Die Vorlage für das Deckblatt vom Finanz-
referat des aSta ist zu verwenden und mit dem Logo des 
jeweiligen Fachschaftsrates zu versehen. Von Belegen auf 
Thermopapier ist eine Kopie beizulegen.

(3) Zum 15. jedes Monats müssen alle Belege des vor-
herigen Monats dem Finanzreferat des aSta vorliegen.

(4) Die Kassenwartin oder der Kassenwart führt ein 
Kassen buch über alle Einnahmen und ausgaben der Fach-
schaft. Es muss das vom aSta vorgegebene Kassenbuch 
verwendet werden. Falls der aSta keine Vorgabe macht, 
muss ein vom aSta genehmigtes Kassenbuch verwendet 
werden. Einträge sind nach auszahlungs- oder Einzah-
lungsdatum zu sortieren und der Nummer des ent-
sprechenden Belegs zuzuordnen. Es ist ein laufender Saldo 
zu ermitteln, der den tagesaktuellen Stand der Kasse und 
des Kontos darstellt.

§ 50  |  Haushaltsplan

(1) Der Fachschaftsrat kann für die Fachschaft einen Haus-
haltsplan aufstellen.

(2) Der Haushaltsplan und etwaige Nachträge werden unter 
Berücksichtigung des zur Erfüllung der aufgaben not-
wendigen Bedarfs durch die Kassenwartin oder den 
Kassen wart der Fachschaft für ein Haushaltsjahr auf-
gestellt und vom Fachschaftsrat festgestellt. Er bildet die 
Grundlage der Verwaltung aller Einnahmen und ausgaben, 
für die Buchführung und Rechnungslegung.

(3) Einnahmen und ausgaben sind getrennt voneinander in 
voraussichtlicher Höhe zu veranschlagen.
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(4) Für den gleichen Einzelzweck dürfen Mittel nicht an 
verschiedenen Stellen des Haushaltsplans veranschlagt 
werden.

(5) Der Haushaltsplan hat in Einnahmen und ausgaben aus-
geglichen zu sein.

(6) Der aSta stellt den Fachschaften eine Vorlage für den 
Haushaltsplan zur Verfügung. Dieser kann durch einfügen 
weiterer Konten vom Kassenwart an die Belange der Fach-
schaft angepasst werden.

(7) Der Überschuss des vorherigen Haushaltsjahres, ist im 
Haushaltsplan als Einnahme zu veranschlagen.

(8) Der festgestellte Haushaltsplan ist der Finanzreferentin 
oder dem Finanzreferenten des aSta sechs Wochen vor 
Beginn des Haushaltsjahres vorzulegen.

§ 51  |  Rücklagen und 
Überschuss

(1) Die Fachschaft kann keine Rücklagen bilden.

(2) Der Überschuss zu Beginn eines Haushaltsjahres darf 
die Summe der letzten zwei Zuweisungen aus Selbst-
bewirtschaftungsmitteln für die Fachschaft nicht über-
schreiten. Der Überschuss der Fachschaft kann durch die 
angabe von anstehenden ausgaben für Erfüllung der 
aufgaben oder kurzfristig anstehenden Investitionen 
gemindert werden. Diese sind dem Haushaltsabschluss mit 
anzuhängen. Übersteigt der Überschuss des Vorjahres den 
Betrag nach Satz 1 sind die weiteren auszahlungen der 
Selbstbewirtschaftungsmittel an die entsprechende Fach-
schaft bis zur Vorlage eines Plans zum abbau des Über-
schuss auszusetzen.

§ 52  |  Haushaltsabschluss

Nach Ende eines Haushaltsjahres ist dem Finanzreferat des 
aSta innerhalb von zwei Monaten ein Haushaltsabschluss 
einzureichen.

Bei Fehlen des Haushaltsabschlusses ist die auszahlung 
der Selbstbewirtschaftungsmittel auszusetzen, sowie dem 
Fachschaftsrat der Zugriff zu den Konten und Barmitteln 
zu entziehen.

§ 53  |  Übergabe und Entlastung

(1) Die Kassenwartinnen und Kassenwarte sind verpflich-
tet, eine Übergabe an ihre Nachfolgerinnen und Nach folger 
durchzuführen. Über die Übergabe wird eine Niederschrift 
angelegt. Diese beinhaltet insbesondere:

1. den Konto- und den Barkassenstand,
2. eine auflistung aller offenen Verpflichtungen,
3. bestehende Verträge und absprachen,
4. bedeutsame Vorgänge,

5. die Kontaktdaten einer ansprechperson der 
scheidenden Kassenwartinnen und Kassenwarte und

6. eine Erklärung, dass zum Zeitpunkt der Übergabe alle 
Unterlagen vorliegen und vollständig sind.

Die Vorlage des aSta ist zu verwenden. Die Niederschrift 
ist allen anwesenden auszuhändigen und dem Finanz-
referat des aSta zukommen zu lassen.

(2) Die Kassenwartinnen und Kassenwarte sind nach 
abschluss der Legislatur und/oder mit auflösung des 
Fachschafts rats für das Haushaltsjahr unter Vorlage des 
Kassen prüfberichts von der Fachschaftsvollversammlung 
zu entlasten.

Teil D  |  Schluss-
bestimmungen 

§ 54  |  Übergeordnete Ordnung

(1) Im allgemeinen gelten die Bestimmungen der HWVO 
NRW (Haushalts- und Wirtschaftsführungs-Verordnung der 
Studierendenschaften NRW) in ihrer aktuellen Fassung.

§ 55  |  Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Ergänzungsordnung 
unwirksam oder undurchführbar sein oder nach Veröffent-
lichung unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt 
davon die Wirksamkeit der Ordnung im Übrigen unberührt.

§ 54  |  Inkrafttreten* und 
Veröffentlichung

(1) Diese genehmigte Finanzordnung tritt am Tage nach 
ihrer Veröffentlichung im Verkündungsblatt der Fach-
hochschule aachen (FH-Mitteilungen) in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Finanzordnung vom 16. Juli 2014 
(FH-Mitteilung Nr. 117/2014) außer Kraft.

* Die Vorschrift betrifft das Inkrafttreten der Finanzordnung in 
der ursprünglichen Fassung vom 11.06.2019 (FH-Mitteilung 
Nr. 64/2019). Das Inkrafttreten und der anwendungsbereich 
der hier integrierten Änderungen (Änderungsordnung vom 
27.01.2022 – FH-Mitteilung Nr. 6/2022) ergeben sich aus der 
Änderungsordnung.
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